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Art. 11 Dublin-III-VO: Familienverfahren

1. Wortlaut

Stellen mehrere Familienangehörige und/oder unverheiratete minderjährige Geschwister in
demselben Mitgliedstaat gleichzeitig oder in so großer zeitlicher Nähe einen Antrag auf
internationalen Schutz, dass die Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats
gemeinsam durchgeführt werden können, und könnte die Anwendung der in dieser Verordnung
genannten Kriterien ihre Trennung zur Folge haben, so gilt für die Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats Folgendes:

a) zuständig für die Prüfung der Anträge auf internationalen Schutz sämtlicher Familienangehöriger
und/oder unverheirateter minderjähriger Geschwister ist der Mitgliedstaat, der nach den Kriterien
für die Aufnahme des größten Teils von ihnen zuständig ist;

b) andernfalls ist für die Prüfung der Mitgliedstaat zuständig, der nach den Kriterien für die Prüfung
des von dem ältesten von ihnen gestellten Antrags zuständig ist.
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